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Sehr geehrte Expertinnen, 
sehr geehrte Experten1,

DIN Deutsches Institut für Normung e. V. 

(nachfolgend: DIN) bietet allen Interessier-

ten die Plattform zur Erarbeitung von Nor-

men und Spezifikationen als Dienstleistung 

für die Wirtschaft, den Staat und die Gesell-

schaft. Hierfür bringen rund 30.000 Exper-

ten, organisiert durch DIN, ihr Fachwissen in 

die Normungs- und Standardisierungsarbeit 

ein. DIN und seine interessierten Kreise 

bekennen sich seit Jahren zum regelkonfor-

men Handeln und richten ihre Arbeit strikt 

an der Vereinbarkeit mit dem deutschen und 

europäischen Kartellrecht aus.

Leitfaden zum 
Kartellrecht

1  Soweit in diesem Leitfaden geschlechtsbezogene 

Begriffe verwendet werden, gelten diese jeweils auch 

für das andere Geschlecht.
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lichkeit der Normungs- und Standardisie-

rungsarbeit. Sollten Zweifel oder Fragestel-

lungen zu diesem Thema aufkommen, steht 

der Compliance-Beauftragte von DIN, Udo 

Wenzel (compliance@din.de) gerne zur Ver-

fügung. DIN bietet seinen Mitarbeitern mit 

dem Compliance-Management-Handbuch 

eine Hilfestellung zur Wahrung der kartell-

rechtlichen Unbedenklichkeit der Nor-

mungs- und Standardisierungsarbeit. 

Was ist Ziel dieses Leitfadens?

Ziel dieses Leitfadens ist es, sowohl Trans-

parenz zu diesem Thema als auch eine In-

formationsbasis zu schaffen, um präventiv 

mögliches kartellrechtlich bedenkliches 

Verhalten der Experten im Rahmen der 

Normungs- und Standardisierungsarbeit 

auszuschließen.

Welche gesetzliche Grundlage gibt 
es hierzu?

Bei der Zusammenarbeit der Vielzahl an 

Experten unterschiedlicher Organisationen 

besteht das immanente Risiko von wettbe-

werbsbeschränkenden Absprachen gemäß 

§ 1 GWB; Art. 101 AEUV. Hierunter fallen 

hauptsächlich Vereinbarungen zwischen 

Wettbewerbern, die Preis-, Quoten-, Kun-

Im Einzelnen gilt es folgende Voraussetzun-

gen zu gewährleisten:

(1) Keine Vorfestlegung bei der Normungs- 

und Standardisierungstätigkeit durch 

einzelne Experten,

(2) Sicherstellung eines offenen, transpa-

renten und diskriminierungsfreien 

 Zugangs zu der Normungs- und Stan-

dardisierungsinitiative,

(3) Sicherstellung von Informations- und 

Beteiligungsrechten und Zugang zu den 

möglichen Beteiligungsformen,

(4) Sicherstellung eines offenen, transpa-

renten und diskriminierungsfreien 

 Zugangs zu Normungs und Standardisie-

rungsergebnissen,

(5) bei Spezifikationen die Möglichkeit zur 

Entwicklung konkurrierender Standardi-

sierungsergebnisse.

Die Regeln der Normungsarbeit sind hierfür 

eine seit Jahren bewährte Grundlage:

 → DIN ist ein demokratisch legitimierter, 

unparteilicher technischer Regelsetzer

 → DIN wendet transparente Verfahrens-

regeln an:

 – Die Normenreihe DIN 820 legt kartell-

rechtlich unbedenkliche Arbeitsweisen 

fest: Orientierung am Allgemeinwohl, 

Transparenz, keine Widersprüche zu 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften, dis-

kriminierungsfreier Zugang zur Nor-

mungs- und Standardisierungsarbeit

 – DIN-Satzung

 – Richtlinie für Normenausschüsse mit 

strikten Regeln für die Durchführung der 

Arbeitssitzungen; Vertretung aller Stake-

holdergruppen in den Sitzungen verhin-

dert verbotene Absprachen

 → Vertrag mit der Bundesrepublik 

Deutschland, der DIN als einzige natio-

nale Normungsorganisation anerkennt.

Die verschärften gesetzlichen Vorgaben zum 

Kartellrecht machen eine breite Wissens-

vermittlung zum Thema notwendig, um 

möglichen Unsicherheiten vorzubeugen. Aus 

diesem Grund bietet DIN seinen Experten 

mit diesem Leitfaden eine Hilfestellung zur 

Wahrung der kartellrechtlichen Unbedenk-

den- oder Gebietsabsprachen betreffen, um 

eine spürbare2  Wettbewerbsbeschränkung 

zu bezwecken. Zusätzlich gilt das europäi-

sche Kartellverbot, wenn die genannten 

Praktiken geeignet sind, den Handel zwi-

schen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen.

Danach sind alle nationalen und internatio-

nalen Vereinbarungen zwischen Unterneh-

men, Beschlüsse von Unternehmensvereini-

gungen und aufeinander abgestimmte 

Verhaltensweisen, die eine Verhinderung, 

Einschränkung oder Verfälschung des Wett-

bewerbs bezwecken oder bewirken, verbo-

ten (§ 1 GWB; Art. 101 AEUV). 

2  Als nicht spürbar gelten lt. EU-Kommission z.B. 

Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern, wenn deren 

Marktanteile auf dem betroffenen Markt zusammenge-

rechnet 10 % nicht überschreiten. Auch bei kleinen und 

mittelständischen Unternehmen (Unternehmen mit 

weniger als 250 Mitarbeitern, höchstens 50 Mio. € Um-

satz und höchstens 43 Mio. € Bilanzsumme) sind Ver-

einbarungen regelmäßig nicht spürbar, wenn sie nicht 

zu 25 % oder mehr im Besitz eines anderen Unterneh-

men stehen, das die vorgenannten Kriterien nicht er-

füllt.
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Wie können Sie sich vorbereiten?

Wettbewerbsverstöße können erhebliche 

Strafen nach sich ziehen. Daher empfiehlt 

DIN allen Experten vor dem Beginn von 

Normungs- und Standardisierungsprojek-

ten, ggfs. in Abstimmung mit ihren Unter-

nehmen, festzulegen, welche für die Nor-

mung und Standardisierung relevanten 

Informationen im Normungs- und Standar-

disierungskreis ausgesprochen werden 

dürfen. Sind kartellrechtlich bedenkliche 

Absprachen zwischen den im Normungs- 

und Standardisierungsprojekt tätigen Exper-

ten zu beobachten, ist der externe Compli-

ance-Beauftragte von DIN umgehend zu 

informieren. 

      

Was ist nicht erlaubt?

Experten ist es im Rahmen der Normungs- 

und Standardisierungsarbeit nicht erlaubt, 

Informationen auszutauschen, die das Kar-

tellrecht verletzen oder/und unternehmens-

interne Daten darstellen. Hierzu gehören:

 → Informationen oder Absprachen über 

Preise, Preisstrategien, Margen/Gewin-

ne, Rabatte, Quoten, Kunden oder Ver-

triebsgebiete sowie strategische Aus-

richtungen/Investitionen,

 → Informationen über Kapazitätsauslas-

tungen und Lagerbestände oder Lager-

reichweiten,

 → Informationen über Liefer- und Zah-

lungskonditionen aus Verträgen mit 

Dritten,

 → Angebote von Dritten, Aufteilung von 

Märkten oder Bezugsquellen jeglicher 

Hinsicht und

 → Einvernehmen über Boykotte und 

Liefer- oder/und Bezugssperren gegen 

bestimmte Unternehmen.

Was bedeutet das für Sie in der 
Normungs- und Standardisierungs-
arbeit?

Experten dürfen im Rahmen der Normungs- 

und Standardisierungsarbeit grundsätzlich 

Informationen zum jeweiligen Normungs- 

und Standardisierungsprojekt austauschen. 

Hierzu gehören insbesondere:

 → Geschäftserwartungen des Unterneh-

mens des Experten zur gesamten Pro-

duktpalette oder zu aggregierten Ge-

schäftsbereichen – solange keine 

Rückschlüsse auf die Marktstellung ein-

zelner Produkte gezogen werden kön-

nen,

 → aktuelle Gesetzesvorgaben und die Fol-

gen für die Gesamtheit seiner Branche,

 → allgemeine Konjunkturdaten,

 → nicht-produktbezogene Benchmark-Ak-

tivitäten und

 → allgemeiner Austausch frei zugänglicher 

Daten.

Bei Fragen steht Ihnen  

gerne auch der Compliance- 

Beauftragte von DIN, 

Udo Wenzel (compliance@din.de) 

zur Verfügung. 

→
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